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1. Entgegen den bisherigen Erwartungen hat das derzeitige TPG zu keiner deutlichen Zunahme 

der Organ- und Gewebespenden und somit zu keiner nachhaltigen und adäquaten Versorgung 
der bundesdeutschen Bevölkerung geführt. Organe und Gewebe müssen oft aus dem Ausland 
importiert werden, um der Versorgung erkrankter Empfänger Rechnung zu tragen [7,10]. 

 
Im Wege einer umfassenden Gesetzesänderung durch das Gewebegesetz sollte diesem Umstand 
durch grundlegende Erwägungen Rechnung getragen werden: 

 
a. Widerspruchslösung statt erweiterter Zustimmungslösung [3,10], 
b. Entschädigungsregelungen für Spender oder ggf. deren Angehörige (siehe auch 

Richtlinie 2004/23/EG Art. 12 Abs. 1 S. 2: „Spender können eine Entschädigung 
erhalten, die streng auf den Ausgleich der in Verbindung mit der Spende entstanden 
Ausgaben und Unannehmlichkeiten beschränkt ist“.) [4] Ein Sterbegeld, z. B. in Höhe 
der früheren Zahlungen durch die gesetzlichen Krankenkassen, bei entsprechendem 
oder ggf. mutmaßlichem Willen des Verstorbenen zur Organ- oder Gewebespende ist 
weder sittenwidrig noch verwerflich. [10] 

 
2. Aufgrund der unterschiedlichen Regelungsmaterien ist es im Sinne der Richtlinie 2004/23/EG 

(Grund 9: „gravierende Unterschiede“) sachgerecht, die Zell- und Gewebespende nach dem 
Tod (Feststellung sicherer Todeszeichen, so genannte „kalte Leiche“) und die Organ- und 
Gewebespende unter klinischen Bedingungen (Feststellung des Hirntodes bei künstlicher 
Aufrechterhaltung der Atmung und Stabilisierung der Kreislauffunktion) gesetzgeberisch zu 
trennen. [3,4,6,7] Eine bundeseinheitliche Regelung für die rechtsmedizinisch gewonnenen 
Gewebe könnte in einem umfassenden Sektionsrecht erfolgen. [2,4,6,7]  

 
3. Die von Seiten des Gesetzgebers und der Bundesärztekammer bisher [vgl. aber 1] in ihren 

Richtlinien geforderte indirekte Hirntodfeststellung bei einem durch sichere Todeszeichen 
nachweislich verstorbenen Gewebespender ist wissenschaftlich nicht haltbar und 
praxisuntauglich. [4,6] 

 
4. Eine gesetzliche Priorisierung einer Organ- vor einer Gewebespende ist vor dem 

Anwendungsvorrang des Willens des Spenders zu prüfen. [4] 
 
5. Die potentielle gesetzgeberische Kriminalisierung von Spendern, Empfängern und Ärzten ist zu 

entschärfen. [8,11] 



 
6. Die vorgesehene drastische Erhöhung der Bußgelder kann nicht mit der Entwicklung des 

Geldwertes seit Inkrafttreten des TPG begründet werden. [5] 
 
7. Die Auskunftspflichten in § 7 TPG sind u. a. durch die Anregungen der Deutschen 

Rechtsmedizin gesetzgeberisch verbessert und praxistauglich gestaltet worden. [9]  
 
8. Organspendeausweise sind zukünftig als Organ- und Gewebespendeausweise zu bezeichnen. 
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